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Satzung der Stadt Wermelskirchen über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 
12.12.2017 in der Fassung der 7. Nachtragssatzung vom 23.12.2025 

 

Aufgrund 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung vom 15. 11. 2016 (GV. NRW. S. 966), in der jeweils geltenden 

Fassung, 

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert  durch 

Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung,  

- der §§ 43 ff., 46 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 

NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes zum Schutz der 

Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änd. anderer Vorschriften vom 15. 11. 2016 (GV. 

NRW. S. 934), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 

602 ff. –), zuletzt geändert durch Art. 23 des Gesetzes zur Änderung wasser- und 

wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), 

in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1150), in der 

jeweils geltenden Fassung, 

- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz 

(AbwAG NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW., S. 559 ff.), in der jeweils geltenden 

Fassung, 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), 

in der jeweils geltenden Fassung, 

 

hat der Rat der Stadt Wermelskirchen in seiner Sitzung am 22.12.2025 folgende 7. 

Nachtragssatzung beschlossen: 

 

Hinweis: Um die Einheitlichkeit des Rechts zu wahren und zur Verbesserung der Lesbarkeit 

ist verallgemeinernd in der Satzung die Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform im Zuge der 

Gleichstellung von Frau und Mann auf beide Geschlechter bezieht.  
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Abschnitt I: 

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 

Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. Betreiber der 

Grundstücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer. Die 

Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils 

in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.  

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie die Abfuhr der Anlageninhalte 
und deren Übergabe an den Verband. 
 

§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Stadtgebiet liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt die Entsorgung einer 

Grundstücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- 

und Benutzungsrecht). 

(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung 
ausgeschlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden 
Klärschlammes auf Antrag der Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist.  

 

§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 

(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das 

aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und 

Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder 

gesundheitlich beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die 

Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder 

behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder 

verteuert oder 

5.  die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die 

Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten 

werden können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, 
darf nicht erfolgen. 
 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Stadt zuzulassen und den zu 

entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben 

anfallende häusliche Abwasser. 
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(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, 

wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW oder des § 49 Abs. 5 Satz 

2 LWG NRW vorliegen. Hierzu muss der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das 

Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, 

forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen 

und immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht,  

wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und 

immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeits-bescheinigung der zuständigen Behörden 

vorlegt. 

 

§ 5 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zuwegung sind so zu bauen, dass die 

Grundstücksentwässerungsanlage durch die von der Stadt oder von beauftragten Dritten 

eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand entleert werden kann. Die 

Grundstücks-entwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine 

Person zu öffnen sein. 

(2) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 nach Aufforderung der Stadt 

zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand 

zu bringen. 

 

§ 6 

Durchführung der Entsorgung 

(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im 

zweijährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der 

Schlammspeicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines 

Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt durch 

Wartungsprotokoll (mit einer integrierten Schlammspiegel-Messung) mit einer von ihm 

beauftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so 

wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch 

die Stadt erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der 

Grundstückseigentümer der Stadt erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit integrierter 

Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hinaus hat der Grundstückseigentümer die 

Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu 

beantragen. 

(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu 

entleeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren 

Speichervolumens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und 

einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 

% des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die 

Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt den 

Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine 

Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag 

auf Entsorgung unterbleibt. 

(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung.  
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(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in 

§ 5 Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt 

zu gewährleisten. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der 

Betriebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb 

zu nehmen. 

(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist 

nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. 

Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 
§ 7 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 

den Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die 

Schmutzwasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abfluss lose 

Grube) zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 

(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw).  

(2) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung 

in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw zu dokumentieren. Dabei sind der 

Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw genannten Anlagen beizufügen. Diese 

Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer oder 

Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw) unverzüglich nach Erhalt vom 

Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

 

Abschnitt II: 

Gebühren 

 

§ 8 

Benutzungsgebühren und Abwasserabgaben 

(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW 

Fäkaliengebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW 

sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

(2) In die Fäkaliengebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt wird (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs.1  Satz 1 

AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 10 dieser Satzung von 

demjenigen erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anforderungen des 

§ 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 

(4) Die Fäkaliengebühren sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als 

öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 

§ 9 

Gebührenberechnung 

(1) Für die Kleinkläranlagen ist Maßstab für die Entsorgung (Abfuhr und Behandlung) der 

Fäkalschlämme die festgestellte Menge des abgefahrenen Anlageninhalts. Zur Abfuhrmenge 

gehört auch das für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 

der cbm abgefahrenen Anlageninhalts, gemessen an der Messeinrichtung des 

Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(2) Für die abflusslosen Gruben ist Maßstab für die Entsorgung (Abfuhr und Behandlung) der 

jährliche Frischwasserbezug (Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. 

privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (Abs. 4), 

abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen 

Wassermengen, die nicht in die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden (Abs. 

5). 

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler des 

örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 

bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als 

Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 

Wassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. 

Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und 

Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem 

Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient 

der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 1 LWG 

NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 

LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Gebühren für abflusslose 

Gruben und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Gebühr für abflusslose Gruben. 

Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen 

Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu 

dulden. 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, 

Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen 

auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach Abs. 5 Nr. 

2 zu führen. Den Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 

Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 

nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten 

Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis 

festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 

Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche 

im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig 

funktioniert. Der Gebührenpflichtige hat den Wasserzähler abzulesen und der Stadt den 

Zählerstand bis zum 28.02. eines jeden Jahres unaufgefordert mitzuteilen. Andernfalls erfolgt 

eine Schätzung der Wassermengen. 

(5) Bei der Ermittlung der Wassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig 

verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 

abgezogen, die nachweisbar nicht der Grundstücksentwässerungsanlage zugeführt werden. 

Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der 

Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten 

eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das 

Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) zu führen: 

Nr. 1: Wasserzähler 

Der Gebührenpflichtige kann den Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, 

messrichtig funktionierenden und geeichten Wasserzähler führen. Der Wasserzähler muss in 

Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut 

geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des  

Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der 

Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie 

Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 

geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
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Nr. 2: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

Ist im Einzelfall der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwundmengen 

technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der 

Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen 

Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen 

Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß 

diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der Stadt 

eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu 

ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, 

werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der 

Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine 

Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermitt lungen 

vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt 

abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  

Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag 

binnen 2 Monaten nach Bekanntgabe des Abrechnungsbescheides für den abgelaufenen 

Abrechnungszeitraum durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach 

Ablauf dieses Zeitraums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 

statt (Ausschlussfrist). 

(6) Liegt die tatsächliche jährliche Abfuhrmenge höher als der jährliche Frischwasserbezug, 

ist die Gebühr nach der festgestellten Menge des abgefahrenen Grubeninhalts zu bemessen. 

(7) Bei der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ist die Menge des 

abzufahrenden Anlageninhalts zu ermitteln und von dem Grundstückseigentümer oder dessen 

Beauftragten zu bestätigen.  

(8) Für das Einleiten aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entsprechen, ist Maßstab der Einwohnerwert zum 31.12. des Veranlagungsjahres der 

Abwasserabgabe. 

 

§ 10 

Gebührensatz 

(1) Folgende Benutzungsgebühr wird für die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen erhoben: 

a) Sammelgruben je cbm Schmutzwasser 11,43 € 

b) Kleinkläranlagen je cbm abzufahrende Fäkalien 105,58 € 

 

(2) Die Kleineinleiterabgabe für das Einleiten aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik entsprechen, beträgt 23,00 €/Einwohner jährlich.  

 

 

§ 11 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung der Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Gebührenpflicht für Kleinkläranlagen, die nicht den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, entsteht mit der Einleitung. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall der Inanspruchnahme der Einrichtung der 

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Endet die Gebührenpflicht bei der 

abflusslosen Grube im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des 

Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. Bei Kleinkläranlagen endet die 

Gebührenpflicht nach der Abrechnung der letzten Leerung. 
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§ 12 

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig sind 

a) der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der sonst zur Nutzung des 

Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück im Zeitpunkt der 

Entsorgung die jeweilige Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird,  

b) der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der sonst zur  Nutzung des 

Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück eine Kleinkläranlage 

betrieben wird, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

Maßgeblich für die Ermittlung des Gebührenpflichtigen ist der Stichtag 31.12. des 

Veranlagungsjahres der Abwasserabgabe der Bezirksregierung.  

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des 

Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für 

sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat 

der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung 

schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 13 

Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.  

(2) Die Abrechnung der Gebühren für abflusslose Gruben erfolgt – nach der Ablesung der 

Zähler der Zählereinrichtungen – in der Regel einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für 

das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit 

der Gebührenpflichtigen bedienen. 

(3) Die Abrechnung der Gebühren für Kleinkläranlagen erfolgt nach der Leerung. 

 

§ 14 

Vorausleistungen bei abflusslosen Gruben 

(1) Die Stadt erhebt monatlich oder quartalsweise nach § 6 Abs. 4 KAG NRW für abflusslose 

Gruben Vorausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von 1/12 bzw. 1/4 

der Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche 

Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Vorausleistungen und Teilzahlungen nach dem 

durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 

(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr.  

(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung 

und endgültige Festsetzung erfolgt im darauffolgenden Kalenderjahr durch Bescheid.  

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird 

der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering 

bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung 

des Benutzungsverhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf 

einen zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich 

aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

Abschnitt III: 

Schlussbestimmungen 
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§ 15 

Haftung 

(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder 

unsachgemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In 

gleichem Umfang hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 

solcher Schäden geltend gemacht werden. 

(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder 

nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz 

verpflichtet. 

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 

Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Stadt im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 16 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer bzw. der Gebührenpflichtige ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 

i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, der Stadt auf Verlangen alle für den Vollzug dieser 

Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Der 

Grundstückseigentümer hat der Stadt insbesondere das Vorhandensein von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage 

vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.  

(2) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als auch 

der neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.  

(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, 

die angeschlossenen Grundstücke zu betreten oder zu befahren, soweit dieses zum Zweck 

der Erfüllung der städtischen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung 

erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von 

Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den 

angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 

2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Stadt zu überlassen ist. 

Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), 

Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere 

bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW 

eingeschränkt. 

(4) Werden Angaben für die Abgabenbemessung verweigert oder sind sie aus sonstigen 

Gründen nicht zu erlangen, so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 

unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkan nten 

Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 

§ 17 

Verwaltungshelfer 

Die Stadt ist berechtigt, sich zur Durchführung der Entsorgung und bei der Anforderung von 

Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines 

anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 

 

 

 

§ 18 

Berechtigte und Verpflichtete 
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Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 

geltend entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur 

Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 7 und 16 

ergebenden Pflichten gelten entsprechend auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung 

Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 

 

§ 19 

Billigkeits- und Härtefallregelung 

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, nicht beabsichtigte 

Härten, so können im Einzelfall abweichende Entscheidungen getroffen, insbesondere die 

Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, 

niedergeschlagen oder erlassen werden. 

 

§ 20 

Zwangsmittel 

Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese 

Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 

 

§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a)  Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht,  

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 

betreibt und unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 2 zur 

Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die 

Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 

nimmt, 

g) seiner Auskunftspflicht nach § 16 Abs. 1 nicht nachkommt, 

h) entgegen § 9 Abs. 4 den Wasserzähler einer Brauchwasseranlage nicht abliest und 

der Stadt den Zählerstand nicht bis zum 28.02. mitteilt,  

i) entgegen § 16 Abs. 3 den Zutritt nicht gewährt oder das Betre ten und Befahren 

seines Grundstücks nicht duldet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden (§ 7 Abs. 

2 GO NRW i.V.m. § 17 OWiG). 

 

§ 22 

Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder 

zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

§ 23 

Inkrafttreten 

Diese Satzung in der Fassung der 7. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft .  
 
(Die Amtliche Bekanntmachung erfolgte am 23.12.2025 auf der städtischen Homepage, 
 die Hinweisbekanntmachung dazu in den beiden Lokalzeitungen am 24.12.2025) 


